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3144/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Alois Stöger, diplômé,  

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 31.01.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 31.01.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

Hinweis der ParlDion: Gemäß den legistischen 
Richtlinien (leg. RL) ist der Kurztitel eines Gesetzes im 
Titel einer Novelle zu verwenden: daher müsste der Titel 
richtig heißen: 

Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 
geändert wird 

Eine Titeländerung ist nur mittels eines 
Abänderungsantrages möglich. 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 
23. Juni 1967 über das Kraftfahrwesen 
(Kraftfahrgesetz 1967 – KFG 1967) 
BGBl 267/1967 geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Hinweis der ParlDion: Auch beim Eingang soll gem. 
den leg. RL der Kurztitel sowie eine allfällige Abkürzung 
eines Gesetzes verwendet werden; weiters sind die 
Fundstellen der Stammfassung sowie der letzten Novelle 
zu nennen; daher müsste der Eingang richtig heißen: 

Das Kraftfahrgesetz 1967 – KFG 1967, 
BGBl. Nr. 267/1967, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 62/2022, wird wie folgt 
geändert: 

Eine solche Änderung ist nur mittels eines 
Abänderungsantrages möglich. 

„Das Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 
23. Juni 1967 über das Kraftfahrwesen 
(Kraftfahrgesetz 1967 – KFG 1967) BGBl 267/1967 in 
der Fassung BGBl. I Nr. 62/2022 wird wie folgt geändert: 

 

 1. § 42 Abs. 1a lautet:  

(1a) Die Verpflichtung des Abs. 1 erster Satz 
hinsichtlich der Anzeige einer Änderung des Namens 

„(1a) Die Verpflichtung des Abs. 1 erster Satz 
hinsichtlich der Anzeige einer Änderung des Namens 

(1a) Die Verpflichtung des Abs. 1 erster Satz 
hinsichtlich der Anzeige einer Änderung des Namens 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011384
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 31.01.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 31.01.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
oder des Hauptwohnsitzes besteht nicht, sofern die 
Änderung innerhalb des örtlichen Wirkungsbereiches 
derselben Behörde und im Gebiet einer Gemeinde mit 
derselben Behördenbezeichnung im Kennzeichen erfolgt; 
die Zulassungsbescheinigung behält in diesen Fällen ihre 
Gültigkeit. Die in der zentralen Zulassungsevidenz der 
Gemeinschaftseinrichtung der zum Betrieb der 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung berechtigten 
Versicherer (§ 47 Abs. 4a) enthaltenen Namens- und 
Wohnsitzdaten sind durch die Nutzung des 
Änderungsdienstes gemäß § 16c Meldegesetz, BGBl. 
Nr. 9/1992, zu aktualisieren. Bei der Abfrage der 
geänderten Datensätze gemäß § 17 Abs. 4 Meldegesetz-
Durchführungsverordnung, BGBl. II Nr. 66/2002, durch 
die Gemeinschaftseinrichtung sind dieser die aktuellen 
Namens- und Wohnsitzdaten zu übermitteln. 

 

oder des Hauptwohnsitzes besteht nicht, sofern die 
Änderung innerhalb des örtlichen Wirkungsbereiches 
derselben Behörde und im Gebiet einer Gemeinde mit 
derselben Behördenbezeichnung im Kennzeichen erfolgt; 
die Zulassungsbescheinigung behält in diesen Fällen ihre 
Gültigkeit. Die Verpflichtung des Abs. 1 erster Satz 
hinsichtlich der Anzeige einer Änderung des Namens 
oder des Hauptwohnsitzes führt in allen anderen Fällen 
bei gleichen Zulassungsbesitzer zu keiner Änderung der 
Zulassung. Die Zulassungsbescheinigung ist jedoch mit 
geänderten Daten neu auszustellen. Die in der zentralen 
Zulassungsevidenz der Gemeinschaftseinrichtung der zum 
Betrieb der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
berechtigten Versicherer (§ 47 Abs. 4a) enthaltenen 
Namens- und Wohnsitzdaten sind durch die Nutzung des 
Änderungsdienstes gemäß § 16c Meldegesetz, 
BGBl. Nr. 9/1992, zu aktualisieren. Bei der Abfrage der 
geänderten Datensätze gemäß § 17 Abs. 4 Meldegesetz-
Durchführungsverordnung, BGBl. II Nr. 66/2002, durch 
die Gemeinschaftseinrichtung sind dieser die aktuellen 
Namens- und Wohnsitzdaten zu übermitteln.“ 

oder des Hauptwohnsitzes besteht nicht, sofern die 
Änderung innerhalb des örtlichen Wirkungsbereiches 
derselben Behörde und im Gebiet einer Gemeinde mit 
derselben Behördenbezeichnung im Kennzeichen erfolgt; 
die Zulassungsbescheinigung behält in diesen Fällen ihre 
Gültigkeit. Die Verpflichtung des Abs. 1 erster Satz 
hinsichtlich der Anzeige einer Änderung des Namens 
oder des Hauptwohnsitzes führt in allen anderen 
Fällen bei gleichen Zulassungsbesitzer zu keiner 
Änderung der Zulassung. Die 
Zulassungsbescheinigung ist jedoch mit geänderten 
Daten neu auszustellen. Die in der zentralen 
Zulassungsevidenz der Gemeinschaftseinrichtung der 
zum Betrieb der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
berechtigten Versicherer (§ 47 Abs. 4a) enthaltenen 
Namens- und Wohnsitzdaten sind durch die Nutzung des 
Änderungsdienstes gemäß § 16c Meldegesetz, 
BGBl. Nr. 9/1992, zu aktualisieren. Bei der Abfrage der 
geänderten Datensätze gemäß § 17 Abs. 4 Meldegesetz-
Durchführungsverordnung, BGBl. II Nr. 66/2002, durch 
die Gemeinschaftseinrichtung sind dieser die aktuellen 
Namens- und Wohnsitzdaten zu übermitteln. 

 2. § 43 Abs. 4 lit. b entfällt.  

(4) Der Zulassungsbesitzer hat sein Fahrzeug 
abzumelden, wenn 

 a) … 

 (4) Der Zulassungsbesitzer hat sein Fahrzeug 
abzumelden, wenn 

 a) … 

 b) er den dauernden Standort des Fahrzeuges in 
den örtlichen Wirkungsbereich einer anderen 
Behörde verlegt hat, 

  b) er den dauernden Standort des Fahrzeuges in 
den örtlichen Wirkungsbereich einer anderen 
Behörde verlegt hat, 

 3. Dem § 135 wird folgender Abs. 43 angefügt:  

Hinweis der PDion: Richtig müsste es im Zitat lauten: 

BGBl. I Nr.  

„(43) §§ 42, 43 in der Fassung des 
BGBl XXXX/2023 treten am 1. Juli 2023 in Kraft.“ 

(43) §§ 42, 43 in der Fassung des 
BGBl XXXX/2023 treten am 1. Juli 2023 in Kraft. 
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